




ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname NHL 3,5
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) UFI:  42GF-740V-E008-W4AQ
siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Mörtel

Technisches Merkblatt beachten

Verwendungen, von denen abgeraten wird Technisches Merkblatt beachten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Österreich
 
Telefon: +43 (0)501 888 0
E-Mail: office@baumit.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleitzahl/
Ort

Telefon

Österreich Vergiftungsinformationszentrale an der
1. Medizinischen Universitätsklinik

24h Notruf Mo-So

1090 Wien +43 (0)1 4064 343-0
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse Kate-
gorie

Gefahrenklasse
und -kategorie

Gefahren-
hinweis

3.2 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315

3.3 schwere Augenschädigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318

3.8R spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige
Exposition (Reizung der Atemwege)

3 STOT SE 3 H335

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort: Gefahr

- Piktogramme:

GHS05, GHS07

 

- Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-

halten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P260 Staub nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-

len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-

ternationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung: Natürlich hydraulischer Kalk NHL
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2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%.

Endokrinschädliche Eigenschaften
Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von ≥ 0,1%.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme

Natürlich hydrauli-
scher Kalk NHL

CAS-Nr.
85117-09-5

EG-Nr.
285-561-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119475523-

36-xxxx

≥ 90 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335

 

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Allgemeine Anmerkungen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Einatmen von Staub vermeiden.
Hautkontakt vermeiden.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

- Nach Inhalation
Für Frischluft sorgen.  Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

- Nach Kontakt mit der Haut
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

- Nach Berührung mit den Augen
Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem
Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort ärztlichen Rat einholen.

- Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen herbeiführen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Gefahr ernster Augenschäden.
Längeres Einatmen kann bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungen-
schäden führen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
- Geeignete Löschmittel
Nicht brennbar.

- Ungeeignete Löschmittel
Nicht relevant.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine.
Nicht staubexplosionsfähig.
Nicht brennbar.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Nicht brennbar.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
- Nicht für Notfälle geschultes Personal
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persönlicher Kleidung.

- Einsatzkräfte
[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.
Zum Reinigen von Oberflächen oder Kleidung keine Bürste oder Druckluft verwenden.

- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 8 und 13 des Sicherheitsdatenblattes.  Abschnitt 7.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
- Empfehlungen
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persönlicher Kleidung.

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nicht brennbar.

- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln.

- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hände waschen.
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrü-
stung ablegen.
Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.
Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln
bestimmt sind.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persönlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden-
tifika-

tor

SMW
[ppm]

SMW
[mg/
m³]

KZW
[ppm]

KZW
[mg/
m³]

Mow
[ppm]

Mow
[mg/
m³]

Hin-
weis

Quelle

AT biologisch in-
erte Schweb-

stoffe

MAK 10 20
(60

min)

i GKV

AT biologisch in-
erte Schweb-

stoffe

MAK 5 10
(60

min)

r GKV

Hinweis
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-

nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengängige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung

- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Schutzhandschuhe tragen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.  Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Sal-
ben) wird empfohlen.  Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Sicherheitsschuhe

Atemschutz tragen
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Ra-
te ziehen.  Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation erfor-
derlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (Pulver)

Farbe weiß

Geruch geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >450 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar

Zündtemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert 12 – 13 (in wässriger Lösung: 80 % (w/w), 20 °C)
(Base)

Kinematische Viskosität nicht relevant

Löslichkeit(en) nicht bestimmt

 
Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(log-Wert)

nicht relevant (anorganisch)

 

Dampfdruck nicht bestimmt

 
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

 

Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor
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9.2 Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Lösemittelgehalt 0 %

Festkörpergehalt 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Ma-
terialien".  Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend
wirken.  Reaktionsfähigkeit mit Wasser.

10.2 Chemische Stabilität
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.  Siehe unten "Zu vermeidende Be-
dingungen".

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Feuchtigkeit schützen.

10.5 Unverträgliche Materialien
Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

- Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsfor-
mel).

- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
- Akute Toxizität
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Verschlucken, Kontakt mit der Haut oder Einatmen
schädlich sein.

- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenschäden.

- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

- Keimzellmutagenität
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

- Karzinogenität
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

- Reproduktionstoxizität
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

- Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden
Es sind keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfügbar.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Kein Bestandteil ist gelistet.

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:

17 01 01: Beton
10 13 04: Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk

- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):
31607: Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung (verfestigt)

- Für die Abfallbehandlung relevante Angaben
Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Stoffen.

- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anwei-
sungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  Kontaminierte Ver-
packungen sind wie der Stoff zu behandeln.

- Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.  Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgut-
vorschriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/
ADN) - Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
Kein Bestandteil ist gelistet.

- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS)
Kein Bestandteil ist gelistet.

- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Stoffname Gew.-%

Natürlich hydraulischer Kalk NHL 100

- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Nicht relevant.

- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.

- Nationale Vorschriften (Österreich)
- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
Nicht anwendbar.

- Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet

Legende
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Ab-
schnitt

Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Si-
cher-
heits-
rele-
vant

1.1 Eindeutiger Rezepturidentifikator
(UFI):
42GF-740V-E008-W4AQ
siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

Eindeutiger Rezepturidentifikator
(UFI):
UFI:  42GF-740V-E008-W4AQ
siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

ja

1.3 E-Mail (sachkundige Person):
office@baumit.com

ja

2.2 - Sicherheitshinweise::
Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

2.3 Sonstige Gefahren:
Ohne Bedeutung.

Sonstige Gefahren ja

2.3 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtei-
lung:
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in ei-
ner Konzentration von ≥ 0,1%.

ja

2.3 Endokrinschädliche Eigenschaften:
Enthält keinen endokrinen Disruptor
(EDC) in einer Konzentration von ≥
0,1%.

ja

Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren
eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Trans-
port gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die
siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Ver-
zeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemelde-
ten chemischen Stoffe)

Eye Dam. Schwer augenschädigend

Eye Irrit. Augenreizend

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global
harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das
die Vereinten Nationen entwickelt haben

GKV Grenzwerteverordnung

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den
Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beför-
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)

KZW Kurzzeitwert

LoW Abfallliste

Mow Momentanwert

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dan-
gereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Gü-
ter)

Skin Corr. Hautätzend

Skin Irrit. Hautreizend

SMW Schichtmittelwert

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulier-
bar)
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Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geän-
dert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).  In-
ternationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).  Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im
Luftverkehr).

Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergeb-
nissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den
Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand.  Dieses SDB
wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgese-
hen.

Ende des Sicherheitsdatenblatts.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname NHL 3,5
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) 42GF-740V-E008-W4AQ
siehe Packungsaufdruck / Lieferschein

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Mörtel

Technisches Merkblatt beachten

Verwendungen, von denen abgeraten wird Technisches Merkblatt beachten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Österreich
 
Telefon: +43 (0)501 888 0
E-Mail: office@baumit.com

E-Mail (sachkundige Person) office@baumit.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Land Name Postleitzahl/
Ort

Telefon

Österreich Vergiftungsinformationszentrale an der
1. Medizinischen Universitätsklinik

24h Notruf Mo-So

1090 Wien +43 (0)1 4064 343-0
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse Kate-
gorie

Gefahrenklasse
und -kategorie

Gefahren-
hinweis

3.2 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315

3.3 schwere Augenschädigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318

3.8R spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige
Exposition (Reizung der Atemwege)

3 STOT SE 3 H335

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort: Gefahr

- Piktogramme:

GHS05, GHS07

 

- Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-

halten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P260 Staub nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-

len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-

ternationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung: Natürlich hydraulischer Kalk NHL

2.3 Sonstige Gefahren
Ohne Bedeutung.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme

Natürlich hydraulischer
Kalk NHL

CAS-Nr.
85117-09-5

EG-Nr.
285-561-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119475523-36-

xxxx

≥ 90 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335  

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Allgemeine Anmerkungen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Einatmen von Staub vermeiden.
Hautkontakt vermeiden.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

- Nach Inhalation
Für Frischluft sorgen.  Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

- Nach Kontakt mit der Haut
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

- Nach Berührung mit den Augen
Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem
Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort ärztlichen Rat einholen.

- Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen herbeiführen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Gefahr ernster Augenschäden.
Längeres Einatmen kann bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungen-
schäden führen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
- Geeignete Löschmittel
Nicht brennbar.

- Ungeeignete Löschmittel
Nicht relevant.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine.
Nicht staubexplosionsfähig.
Nicht brennbar.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Nicht brennbar.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
- Nicht für Notfälle geschultes Personal
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persönlicher Kleidung.

- Einsatzkräfte
[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
- Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.
Zum Reinigen von Oberflächen oder Kleidung keine Bürste oder Druckluft verwenden.

- Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

- Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 8 und 13 des Sicherheitsdatenblattes.  Abschnitt 7.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
- Empfehlungen
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persönlicher Kleidung.

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nicht brennbar.

- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln.

- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hände waschen.
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrü-
stung ablegen.
Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.
Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln
bestimmt sind.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persönlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi-
fikator

SMW
[ppm]

SMW
[mg/m³]

KZW
[ppm]

KZW
[mg/m³]

Mow
[ppm]

Mow
[mg/m³]

Hin-
weis

Quelle

AT biologisch inerte
Schwebstoffe

MAK 10 20
(60 min)

i GKV

AT biologisch inerte
Schwebstoffe

MAK 5 10
(60 min)

r GKV

Hinweis
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-

nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengängige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung

- Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Schutzhandschuhe tragen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.  Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Sal-
ben) wird empfohlen.  Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Sicherheitsschuhe

Atemschutz tragen
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Ra-
te ziehen.  Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation erfor-
derlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (Pulver)

Farbe weiß

Geruch geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >450 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar

Zündtemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert 12 – 13 (in wässriger Lösung: 80 % (w/w), 20 °C)
(Base)

Kinematische Viskosität nicht relevant

Löslichkeit(en) nicht bestimmt

 
Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

nicht relevant (anorganisch)

 

Dampfdruck nicht bestimmt

 
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

 

Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor
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9.2 Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Lösemittelgehalt 0 %

Festkörpergehalt 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Ma-
terialien".  Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend
wirken.  Reaktionsfähigkeit mit Wasser.

10.2 Chemische Stabilität
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.  Siehe unten "Zu vermeidende Be-
dingungen".

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Feuchtigkeit schützen.

10.5 Unverträgliche Materialien
Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

- Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsfor-
mel).

- Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
- Akute Toxizität
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Verschlucken, Kontakt mit der Haut oder Einatmen schädlich sein.

- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenschäden.

- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

- Keimzellmutagenität
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

- Karzinogenität
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

- Reproduktionstoxizität
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

- Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden
Es sind keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfügbar.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Kein Bestandteil ist gelistet.

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:

17 01 01: Beton
10 13 04: Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk

- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):
31607: Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung (verfestigt)

Für die Abfallbehandlung relevante Angaben
Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Stoffen.

- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anwei-
sungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  Kontaminierte Ver-
packungen sind wie der Stoff zu behandeln.

- Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.  Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgut-
vorschriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/
ADN) - Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
- Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
/ SVHC - Kandidatenliste
Kein Bestandteil ist gelistet.

- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS)
Kein Bestandteil ist gelistet.

- Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Stoffname Gew.-%

Natürlich hydraulischer Kalk NHL 100

- Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Nicht relevant.

- Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.

- Nationale Vorschriften (Österreich)
- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
Nicht anwendbar.

- Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet

Legende
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant

13.1 - Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
10 13 14: Betonabfälle und Betonschlämme
17 01 01: Beton

- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:
17 01 01: Beton
10 13 04: Abfälle aus der Kalzinierung und Hy-
dratisierung von Branntkalk

ja

Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf Binnenwasserstraßen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel,
der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter,
siehe IATA/DGR

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

Eye Dam. Schwer augenschädigend

Eye Irrit. Augenreizend

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

GKV Grenzwerteverordnung

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährli-
cher Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen)

KZW Kurzzeitwert

LoW Abfallliste

Mow Momentanwert

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

Skin Corr. Hautätzend

Skin Irrit. Hautreizend

SMW Schichtmittelwert

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen.  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).  Internationaler Code
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemi-
sches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestand-
teilen (Additivitätsformel).

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand.  Dieses SDB
wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgese-
hen.

Ende des Sicherheitsdatenblatts.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Baumit NHL 3,5 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Werksgemischtes Bindemittel zur Herstellung von Mörtel mit naturhydraulischem Kalk  
Siehe auch Produktdatenblatt. 
Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten. (Liste ist nicht vollständig) 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Name: Baumit GmbH 

Adresse: 2754 Waldegg, Wopfing 156 

Tel. Nr.: +43 (0) 501 888-0 

Fax Nr.: +43 (0) 501 888 1266 

Auskunft gebender Bereich: e-mail (sachkundige Person): office@baumit.com 

Bürozeiten: Mo. bis Do. 700 bis 1600 und Fr. 700 bis 1200 

 
1.4 Notrufnummer 

Europäische Notrufnummer: 112 

Notrufnummer: +43 (0)1 4064 343-0, 

Vergiftungsinformationszentrale an der 1. Medizinischen Universitätsklinik 
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien 
Erreichbarkeit:  täglich 24 h 

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Gemischs 

2.1.1 Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie 

Schwere Augenschädigung / -reizung 1 

Hautreizend 2 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - 
einmalige Exposition (SE) 

3 

 
Gefahrenhinweise 
H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
H315: Verursacht Hautreizungen. 
H335: Kann die Atemwege reizen. 

 
2.2 Kennzeichnungselemente  

2.2.1 Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
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GHS05 
 

GHS07 
 

 
Signalwort: Gefahr 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Natürlicher hydraulischer Kalk, NHL 
 

Gefahrenhinweise 
H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
H315: Verursacht Hautreizungen. 
H335: Kann die Atemwege reizen. 
 
Sicherheitshinweise 
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. 
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 
P261: Einatmen von Staub vermeiden. 
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. 
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 
P332+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen. 
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P501: Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften zuführen. 
 
 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 

Nicht zutreffend, da es sich um ein Gemisch handelt. 
 

3.2 Gemische 

Gemisch aus natürlichem hydraulischen Kalk, NHL und Gesteinsmehl. 
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Gefährliche Bestandteile 
 

Bezeichnung Gehalt 
CAS- 
Nr. 

EG- 
Nr. 

Registrierungs 
nummer 

Einstufung 
gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 

Calcium-

dihydroxid 

Ca(OH)2 

 

15% - 

65% 

 

1305-62-0 

 

215-137-3 

01-

2119475151-

45-xxxx 

 H315 Skin Irrit. 2 

 H318 Eye Dam. 1 

 H335 STOT SE 3 

 

Dicalcium- 

silikat 

 

10%-

45% 

 

10034-77-2 

 

233-107-8 

  
 

Nicht eingestuft 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 

Rasch helfen. Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Ersthelfer 
sollten aber den Kontakt mit feuchtem Gemisch vermeiden. 
 
Einatmen 

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.  
 
Hautkontakt 

Trockenes Gemisch entfernen und mit reichlich Wasser nachspülen. Feuchten Zement mit viel 
Wasser abspülen. Durchtränkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor 
Wiederverwendung gründlich reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren. 
 
Augenkontakt 

Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden 
möglich sind. Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei geöffnetem Lidspalt 
unter fließendem Wasser mindestens 20 Minuten spülen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls möglich 
isotonische Augenspüllösung (0,9 % NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt 
konsultieren. 
 
Verschlucken 

Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt 
oder VERGIFTUNGSINFORMATIONS-ZENTRALE konsultieren. 
 
Hinweis für den Arzt 

Keine Langzeitwirkung bekannt. 
 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Augen 

Augenkontakt mit dem Gemisch (trocken oder feucht) kann ernste und möglicherweise bleibende 
Augenschäden verursachen. 
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Haut 

Gemisch kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut (infolge von 
Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Kontakt zwischen dem Gemisch und feuchter Haut kann 
Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschäden hervorrufen. Für weitere Informationen siehe (1).  
 
Atmung 

Wiederholtes Einatmen größerer Staubmengen über einen längeren Zeitraum erhöht das Risiko für 
Erkrankungen der Lunge. 
 
Umwelt 

Bei normaler Verwendung ist das Gemisch nicht gefährlich für die Umwelt. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen. 
 
Hinweise für den Arzt 

Keine Langzeitwirkung bekannt. 
 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und 
Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen. 
 

5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren 

Das Gemisch ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandfördernd bei anderen Materialien. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da das Gemisch keine brandrelevante Gefährdung birgt. 
 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen für sichere Handhabung 
folgen, wie unter Abschnitt 7 beschrieben. 
 
6.1.2 Einsatzkräfte 

Notfallpläne sind nicht erforderlich. Bei hoher Staubexposition ist jedoch Atemschutz erforderlich. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Gemisch trocken halten. Gemisch abdecken um Staubentwicklung zu vermeiden. Nicht in die 
Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung). 
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6.3 Verfahren zur Reinigung 

Verschüttetes Gemisch aufnehmen und wenn möglich verwenden.  
Zur Reinigung möglichst trockene Verfahren wie beispielsweise Unterdruck-Ansaugung verwenden 
(tragbare Geräte mit hoch effizienten Filtersystemen (EPA und HEPA-Filter, EN 1822-1:2009) oder 
äquivalente Techniken), die keine Staubentwicklung verursachen. Niemals Druckluft zur Reinigung 
verwenden.  
Kommt es bei einer trockenen Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt persönliche 
Schutzausrüstung zu verwenden.  
Einatmen von Staub und Hautkontakt vermeiden. Verschüttetes Material zurück in Behälter füllen. 
Eine spätere Verwendung ist möglich. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Abschnitte 7, 8 und 13 für weitere Details beachten. 
 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt 
6.3 beachten.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphäre Atemschutzmaske und 
Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: 

Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt 
6.3 beachten. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphäre Atemschutzmaske und 
Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. 
 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Grenzwerte 
Expositions-

weg 
Expositions-

frequenz 
Bemerkung 

Calciumdihydroxid 
(Staub) 

2 (E) mg/m³ 
4 (E) mg/m³ 

inhalativ 
TMW 
KZW,  

Mow (5 min), 8 mala) 

Calciumdihydroxid 
(Staub) 

Allgemeiner 
Staubgrenzwert für 
biologisch inerte 
Schwebstoffe: 

5 (A) mg/m³ 
10 (E) mg/m³ 
10 (A) mg/m³ 
20 (E) mg/m³ 

inhalativ 

TMW 
TMW 

KZW (1 h), 2 mala) 
KZW (1 h), 2 mala) 

Allgemeiner 
Staubgrenzwert für 
biologisch inerte 
Schwebstoffe 

A = alveolengängige Staubfraktion  TMW = Tagesmittelwert  KZW = Kurzzeitwert 
E = einatembare Staubfraktion  Mow = Momentanwert  a) Häufigkeit pro Schicht 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1 Zusätzlich Hinweise zur Gestaltung technische Anlagen 
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Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entsprechende Be- oder Entlüftungssysteme 
vorsehen oder geschlossene Handhabungssysteme verwenden. Örtliche Absaugungen oder andere 
technische Stauberfassungen verwenden. 
 
8.2.2 Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen und gegebenenfalls duschen, um anhaftendes Gemisch zu entfernen. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit mit dem Gemisch sollten Arbeiter sich waschen oder 
duschen und Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter 
Nutzung reinigen. 
 
Hautschutz  

  Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind 
beispielsweise nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Berufs-
genossenschaftliche Regel BGR 195 der BRD). Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe 
sind auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet und können chromathaltige Verbindungen 
freisetzen. Stiefel und langärmlige Kleidung tragen sowie Hautschutzmittel verwenden. 
 
Gesichts-/Augenschutz: 

 Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 
verwenden. (Augenduschen bereitstellen). 
 
Atemschutz 

 Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim offenen Hantieren mit 
pulverförmigem Produkt) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemäß EN 149, EN 
140, EN 14387, EN 1827). In der Regel sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP2 zu 
verwenden. 
 
 
8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Luft 
Einhaltung der Staubemissionsgrenzwerte nach AVV (BGBl. II Nr. 389/2002 und Nr. 476/2010) und 
nach Zementemissions-VO (BGBl. II Nr. 60/2007). 
Wasser 
Gemisch nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen. Durch Exposition ist ein 
Anstieg des pH-Werts möglich. Bei einem pH-Wert von über 9 können ökotoxikologische Effekte 
auftreten. Das in das Abwassersystem oder ins Oberflächenwasser geleitete oder abfließende Wasser 
darf daher nicht zu einem entsprechenden pH-Wert führen. Die AAEV (BGBl. Nr. 186/1996) und die 
AEV Industrieminerale (BGBl. II Nr. 347/1997) sind zu beachten. 
Boden 
Keine speziellen Kontrollmaßnahmen erforderlich. 
 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Allgemeine Informationen 
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Aussehen: pulvrig, körnig  
Aggregatzustand: fest 
Farbe: braun 
Geruch geruchlos 
Geruchschwelle entfällt da geruchlos 
pH-Wert: pH 11,5 – 13,5 bei 20°C gebrauchsfertig in Wasser angemischt 
Schmelzpunkt: Schmelzpunkt > 450°C 
Siedepunkt: entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 
Flammpunkt: entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 
Verdampfungs-
geschwindigkeit: 

entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 

Entzündbarkeit: nicht entzündbar 
Obere/untere 
Entzündbarkeits- oder 
Explosionsgrenzen: 

nicht explosiv (ohne jegliche chemische Strukturen, die allgemein mit 
Explosionseigenschaften assoziiert werden) 

Dampfdruck: entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 
Dampfdichte: entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 
Relative Dichte nicht zutreffend 
Wasserlöslichkeit: Gering (< 2 g/l) bei 20°C bezogen auf Kalkhydrat 
Verteilungskoeffizient:  
n-Octanol/Wasser: 

entfällt (anorganische Substanz) 

Selbstentzündungs-
temperatur: 

entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 

Zersetzungstemperatur: entfällt 
Viskosität entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C) 
Explosive 
Eigenschaften: 

nicht explosiv 

Oxidierende 
Eigenschaften: 

keine Oxidationseigenschaften (basierend auf der chemischen Struktur enthält 
die Substanz keinen Überschuss an Sauerstoff oder andere Strukturgruppen, die 
die Tendenz zeigen, mit brennbarem Material exotherm zu reagieren) 

 
9.2 Sonstige Angaben 

entfällt  
 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Reagiert mit Wasser alkalisch. In Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt. Dabei 
erhärtet das Gemisch und bildet eine feste Masse, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert. 
 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Gemisch ist stabil, solange es sachgerecht und trocken gelagert wird bzw. bestimmungsgemäß 
verwendet wird. 
 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Wasserzutritt und Feuchtigkeit während der Lagerung vermeiden (das Gemisch regiert mit 
Feuchtigkeit alkalisch und erhärtet). 



 
Sicherheitsdatenblatt 

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015 

Baumit NHL 3,5 
erstellt am: 31.1.2018 
Überarbeitung der Ausgabe vom: 26.7.2017 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben) 

Gedruckt: 06.03.2018 

 
Seite 8 von 12 

 
10.5 Unverträgliche Materialien 

Reagiert exotherm mit Säuren. Das feuchte Gemisch ist alkalisch und regiert mit Säuren, 
Ammoniumsalze oder unedlen Metallen (zB: Aluminium, Zink, Messing).  
Bei Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Gefahrenklasse Kat Effekt Referenz 
Akute Toxizität - 
dermal 

 LD50 > 2500 mg/kg bw (Calciumdihydroxid, OECD 402, Kaninchen); diese 
Resultate können auf Calciumoxid übertragen werden, da bei Kontakt mit 
Feuchtigkeit Calciumhydroxid gebildet wird. 

Calciumdi-
hydroxid 

Akute Toxizität- 
inhalation 

 keine Daten verfügbar Calciumdi-
hydroxid 

Akute Toxizität - 
oral 

 LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, Ratte)  Calciumdi-
hydroxid 

Ätz-
/Reizwirkung auf 
die Haut 

 Calciumdihydroxid reizt die Haut (in vivo, Kaninchen). 

Als Ergebnis von  Studien ist Calciumdihydroxid als hautreizend 
einzustufen (H315 – Verursacht Hautreizungen; R38, reizt die Haut). 

Calciumdi-
hydroxid 

Schwere Augen-
schädigung/-
reizung 

1 Als Ergebnis von Studien (in vivo, Kaninchen) kann Calciumdihydroxid zu 
ernsten Augenschäden führen  (H318 - Verursacht schwere 
Augenschäden; R41, Gefahr ernster Augenschäden). 

Calciumdi-
hydroxid 

Sensibilisierung 
der Haut 

 Calciumdihydroxid ist aufgrund der Wirkungsweise (pH-Veränderung) und 
der Bedeutung von Calcium in der menschlichen Ernährung nicht als 
hautsensibilisierend eingestuft. 

Calciumdi-
hydroxid 

Sensibilisierung 
der Atemwege 

 Calciumdihydroxid ist aufgrund der Wirkungsweise (pH-Veränderung) und 
der Bedeutung von Calcium in der menschlichen Ernährung nicht als 
hautsensibilisierend eingestuft. 

Calciumdi-
hydroxid 

Keimzell-
mutagenität 

 Genotoxisches Potential von Calciumdihydroxid ist nicht bekannt (Bacterial 
reverse mutation assay (Ames test, OECD 471): negativ). 

Calciumdi-
hydroxid 

Karzinogenität - Calcium (verabreicht als Ca-Lactat) ist nicht karzinogen (Ergebnis 
Experiment, Ratte). 

Es besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund des pH-Effekts von 
Calciumdihydroxid. 

(Epidemiologische Daten vom Menschen vorhanden). 

Calciumdi-
hydroxid 

Reproduktions-
toxizität 

- Calcium (verabreicht als Ca-Carbonat) ist nicht reproduktionstoxisch 
(Ergebnis Experiment, Maus). 
Aufgrund des pH-Effekts besteht kein Anhaltspunkt für ein 
Reproduktionsrisiko (epidemiologische Daten vom Menschen vorhanden). 

Calciumdi-
hydroxid 
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Gefahrenklasse Kat Effekt Referenz 
spezifische 
Zielorgan-
Toxizität bei 
einmaliger 
Exposition 

3 Calciumdihydroxid reizt die Atemwege (STOT SE 3 (H335 – Kann die 
Atemwege reizen) 

Calciumdi-
hydroxid 

spezifische 
Zielorgan-
Toxizität bei 
wiederholter 
Exposition 

- Keine Einstufung relevant. Calciumdi-
hydroxid 

Aspirations-
gefahr 

- Keine Einstufung relevant Calciumdi-
hydroxid 

 
Auswirkungen auf die Gesundheit durch Exposition  
Das Gemisch kann vorhandene Erkrankungen der Haut, Augen und Atemwege verschlimmern, 
beispielsweise bei Lungenemphysemen oder Asthma. 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Das Gemisch gilt als nicht gefährlich für die Umwelt  
Die Freisetzung größerer Mengen des Gemisches in Wasser kann jedoch zu einer pH-Wert-Erhöhung 
führen und damit unter besonderen Umständen toxisch für aquatisches Leben sein. 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation 
zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation 
zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation 
zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation 
zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Nicht zutreffend. 
 
 

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Entsorgung: 
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Trocken aufnehmen. Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften. Nicht verbrauchte 
Restmengen unter Vermeidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und nach Erhärtung wie 
Betonabbruch behandeln.  
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den 
Ausguss oder das WC leeren. 
 
ÖNORM S2100 
31607 Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung (verfestigt) 
 
EWC 
Die definitive Zuordnung dieses Materials zur entsprechenden Europäischen Abfallgruppe und daher 
zum passenden Europäischen Abfallschlüssel hängt von der Endanwendung dieses Materials ab. 
Setzen Sie sich mit dem autorisierten Abfallentsorger in Verbindung. Vorschläge: 
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme 
 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

Nicht zutreffend  
 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend  
 

 14.3 Transportgefahrenklassen 

Nicht zutreffend  
 

14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht zutreffend  
 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht zutreffend  
 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht zutreffend  
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

Nicht zutreffend  
 
 

ABSCHNITT 15: Angaben zu Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
das Gemisch 

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 47 (Chrom VI-Verbindungen). 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
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Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

16.1 Änderungen gegenüber der Vorversion 

Änderung der Firmenbezeichnung und Änderung der Telefonnummern 
 

16.2 Abkürzungen und Akronyme 

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists 
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway 
APF Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken) 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 
EC50 Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration) 
ECHA European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde) 
EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances 
EPA Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp) 
HEPA Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp) 
IATA International Air Transport Association 
IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods 
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 
LC50 Median lethal dose (mittlere tödliche Dosis) 
MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure 
PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch) 
PROC Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie) 
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006) 
SDB Sicherheitsdatenblatt 
STOT Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität) 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
UVCB Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological 

materials 
VCI Verband der chemischen Industrie e.V. 
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ 
VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 
 

16.3 Literaturangaben und Datenquellen 

GKV 2007, BGBl. II Nr. 243/2007 
 

16.4 Schulungsratschläge 

Zusätzlich zu Schulungsprogrammen für Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, 
verstehen und die Anforderungen umsetzen können. 
 

16.5 Ausschlussklausel 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres 
Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, 
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die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. 
 
 

--- Ende des Sicherheitsdatenblatts --- 



Sicherheitsdatenblatt 

Baumit NHL  
erstellt gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EU) Nr. 453/2010 

Version: 29.01.2016                                                                                          ersetzt: alle vorherigen Versionen 
 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Substanzname: Natürlicher hydraulischer Kalk, NHL 

Synonyme: NHL 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Chemischer Name und Formel: nicht anwendbar, da mehrkomponentiger anorganischer Stoff 

Handelsname:                                     NHL 

CAS: 85117-09-5 

EINECS: 285-561-1 

REACH Registrierungs-Nummer: 01-2119475523-36-0014 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 

Verwendungen des Stoffes: 
Die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: 
 

Baustoffindustrie, Bauwesen. 

1.2.1 Identifizierte Verwendungen 

Die identifizierten Verwendungen sind Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu 
entnehmen. 

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Von keiner der in Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Verwendun-
gen, wird abgeraten. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Name: w&p Baustoffe GmbH 

Adresse: Ferd.-Jergitschstr. 15 

9020  Klagenfurt 

Tel. Nr: + 43/463/56676-0 

Fax Nr: + 43/463/56676/8095 

E-mail der für das Sicherheitsdatenblatt 
zuständigen Person:  
 

office@wup.baumit.com 
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1.4 Notrufnummer 

Europäische Notrufnummer: 112 

Notfallinformationsdienst: Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien           
0043 1 406 43 43 

Notfallnummer des Herstellers: 0043 3127 201 0 

Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit: Ja  -  VIZ    

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Reizwirkung auf die Haut (skin irritation 2); H315 
Schwere Augenschädigung (eye damage 1); H318 
Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (STOT SE 3); Expositionsweg: Inhalation; H335 

2.2 Kennzeichnungselemente 

2.2.1 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Signalwort: Gefahr 

Gefahren-Piktogramme: 

  

Gefahrenhinweise: 

H315:    Verursacht Hautreizungen. 

H318:    Verursacht schwere Augenschäden. 

H335:    Kann die Atemwege reizen. 

 

 

Sicherheitshinweise: 

P102:    Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P280:    Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

mailto:wietersdorf@wup.baumit.com
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P305+P351+P338:  BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. 

P302+P352:   BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen. 

P310:   Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen 

P261:   Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden. 

P304+P340:  BEI EINTAMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, 
die das Atmen erleichtert. 

P501:  Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften ent-
sorgt werden. 

2.3 Sonstige Gefahren  

Die Substanz erfüllt nicht die Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffe. 
Sonstige Gefahren sind nicht bekannt. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 

Hauptbestandteil: 

 

CAS-
Nummer 

EG-
Nummer 

Substanz-
name 

Gewichts-
prozent        
(oder Bereich) 

Einstufung nach 
Verordnung (EG)               
Nr. 1272/2008 [CLP] 

1305-62-0 215-138-9 Calciumdi-
hydroxid 

15–65 %  (w/w)  Hautreizung 2 H315 

Augenschäden 1 H318  

STOT einmalige Exposition 
3 (Inhalation) H335 

10034-77-2 233-107-8 Dicalcium-
silikat 

10–45 % 
(w/w)  

Nicht eingestuft 

1317-65-3 215-279-6 Kalkstein 10–40 % 
(w/w)  

Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 

Keine verzögert auftretenden Wirkungen bekannt. In jedem Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden, es 
sei denn, es handelt sich um geringfügige Verletzungen. 

Einatmen 

Staubquelle entfernen oder betroffene Person an die frische Luft bringen. Sofort ärztlichen Rat einho-
len. 

mailto:wietersdorf@wup.baumit.com
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Hautkontakt 

Kontaminierte Hautflächen sorgfältig und vorsichtig abwischen, um sämtliche Produktreste zu entfer-
nen. Betroffene Fläche sofort mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Falls 
nötig, ärztlichen Rat einholen. 

Augenkontakt 

Augen sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 

Verschlucken 

Mund mit Wasser spülen und reichlich Wasser trinken. KEIN Erbrechen einleiten. Ärztlichen Rat ein-
holen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Natürlicher hydraulischer Kalk wirkt nicht akut toxisch bei Verschlucken, Hautkontakt oder Inhalation. 
Der Stoff ist eingestuft als haut- und atemwegsreizend. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschä-
den. Systemische Auswirkungen sind nicht zu befürchten, da der pH-Effekt das hauptsächliche Ge-
sundheitsrisiko darstellt.  

4.3 Hinweise auf ärztliche  Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1 zu beachten. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

5.1.1 Geeignete Löschmittel 

Das Produkt ist nicht brennbar. Pulver-, Schaum- oder CO2-Löscher für Umgebungsbrände benutzen. 
Löschmethoden anwenden, die den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. 

5.1.2 Ungeeignete Löschmittel 

Kein Wasser benutzen. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Keine 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Erzeugung von Staub vermeiden. Löschmethoden anwenden, die den örtlichen Gegebenheiten ent-
sprechen. Umluftunabhängiges Atemgerät benutzen. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Ausreichende Belüftung sicherstellen. 
Staubentwicklung vermeiden. 
Ungeschützte Personen fernhalten. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden – geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8). 
Einatmen von Staub vermeiden, ausreichende Belüftung sicherstellen oder geeigneten Atemschutz 
benutzen (vgl. Abschnitt 8). 

6.1.2 Einsatzkräfte 

Ausreichende Belüftung sicherstellen. 
Staubentwicklung vermeiden. 
Ungeschützte Personen fernhalten. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden – geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8). 
Einatmen von Staub vermeiden, ausreichende Belüftung sicherstellen oder geeigneten Atemschutz 
benutzen (vgl. Abschnitt 8). 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Verschüttetes Produkt aufnehmen.  
Material möglichst trocken halten.  
Fläche abdecken, um unnötige Staubentwicklung zu vermeiden.  
Unkontrollierte Freisetzung in Kanalisation und Wasser vermeiden (pH-Anstieg).  
Bei Eindringen größerer Mengen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichti-
gen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

In jedem Fall Staubbildung vermeiden. 
Material möglichst trocken halten. 
Mechanisch (trocken) aufnehmen.  
Staubsauger benutzen oder in Säcke schaufeln. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Informationen zu Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung sind den Abschnitten 8 und 
13 und dem Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.1.1 Allgemeine Empfehlungen 

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8). Keine Kontaktlin-
sen tragen. Tragbare Augenspülflasche wird empfohlen. Staubbelastung minimieren. Staubentwick-
lung vermeiden. Staubquellen sollten abgedichtet sein, Absaugung einschalten. Abfülleinrichtungen 
sollten abgedichtet sein. Bei Umgang mit Sackware müssen die Sicherheitshinweise nach Richtlinie 
90/269/EWG beachtet werden. 

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz 

Einatmen und Verschlucken sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht trinken, 
essen oder rauchen. Duschen und Umziehen am Ende der Schicht. Kontaminierte Kleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Allgemeine Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz erfordern aus-
reichende organisatorische Maßnahmen wie regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes mit geeigne-
ten Reinigungsgeräten.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Trocken lagern. Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit minimieren. Loselagerung in geeigneten Silos. Von 
Säuren, größeren Mengen Papier, Stroh und Nitroverbindungen fernhalten. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Aluminium ist nicht für Transport oder Lagerung geeignet, wenn die Gefahr von 
Kontakt mit Wasser besteht.  

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Die identifizierten Verwendungen in Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt sind zu 
beachten.  

Weitere Informationen sind den Expositionsszenarien im Anhang zu entnehmen. 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

DNEL: 

 Arbeitnehmer 

Expositionsweg 
Akut lokale 
Wirkungen 

Akut systemische 
Wirkungen 

Chronisch lokale 
Wirkungen 

Chronisch 
systemische 
Wirkungen 

Oral Nicht zutreffend 

Inhalativ 
4 mg/m³ 

(A-Staub) 
Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

1 mg/m³ 
(A-Staub) 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 
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Dermal 
Schädliche Wirkung 
bekannt, aber kein 
DNEL verfügbar 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

Schädliche Wirkung 
bekannt, aber kein 
DNEL verfügbar 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

 

 
Verbraucher 

Expositionsweg 
Akut lokale 
Wirkungen 

Akut 
systemische 
Wirkungen 

Chronisch lokale 
Wirkungen 

Chronisch 
systemische 
Wirkungen 

Oral 
Voraussichtl. keine 

Exposition 
Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

Voraussichtl. keine 
Exposition 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

Inhalativ 
4 mg/m³ 

(A-Staub) 
Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

1 mg/m³ 
(A-Staub) 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

Dermal 
Schädliche Wirkung 
bekannt, aber kein 
DNEL verfügbar 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

Schädliche Wirkung 
bekannt, aber kein 
DNEL verfügbar 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

 
PNEC: 
 

Umweltschutzziel PNEC Bemerkungen 

Süsswasser 0.49 mg/l  

Süsswasserablagerungen Kein PNEC verfügbar Keine ausreichenden Daten verfügbar 

Meerwasser 0.32 mg/l  

Meerwasserablagerungen Kein PNEC verfübar Keine ausreichenden Daten verfügbar 

Lebensmittel 
(Bioakkumulierung) 

Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

Kein Potenzial für Bioakkumulierung 

Mikroorganismen 
Klärschlammbehandlung 

3 mg/l  

Boden (landwirtschaftlich) 
1080 mg/kg 

Boden/Trockengewicht 
 

Luft 
Keine schädliche 
Wirkung bekannt 

 

Nationaler Arbeitsplatzgrenzwert: nicht zutreffend für natürlichen hydraulischen Kalk. 

Der nationale Arbeitsplatzgrenzwert für Calciumdihydroxid in Österreich liegt bei: 

TMW 2 mg/m³ 

KZW 4 mg/m³ 

Dauer: 5 min, 8-mal in 8 Stunden 
als Momentanwert 

vorhanden 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Staubentwicklung sollte vermieden werden. Darüber hinaus wird geeignete Schutzausrüstung emp-
fohlen. Augenschutz (z.B. Schutzbrille oder Visier) muss getragen werden, es sei denn, Augenkontakt 
kann ausgeschlossen werden aufgrund der Beschaffenheit und Art der Anwendung (z.B. abgedichtete 
Anlagen). Erforderlichenfalls sind Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen.  

Die relevanten Expositionsszenarien im Anhang sind zu beachten. 

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Falls bei der Tätigkeit Staub entsteht, müssen abgedichtete Anlagen, eine ausreichende örtliche Be-
lüftung oder sonstige technische Steuerungseinrichtungen vorhanden sein. 

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, z.B. persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1 Augen-/Gesichtsschutz 

Keine Kontaktlinsen tragen. Bei Pulver eng sitzende Schutzbrille mit Seitenschutz oder Vollsichtbrille 
tragen. Tragbare Augenspülflasche wird empfohlen.  

8.2.2.2 Hautschutz 

Da natürlicher hydraulischer Kalk als reizend für die Haut eingestuft ist, muss Hautkontakt so weit wie 
technisch möglich minimiert werden. Es sollten Schutzhandschuhe (Nitril), Standard-Schutzkleidung, 
die die Haut völlig bedeckt, lange Hosen, Overalls mit langem Arm und engen Bündchen an den Öff-
nungen sowie Schuhe, die resistent gegen ätzende Stoffe und staubdicht sind, getragen werden. 

8.2.2.3 Atemschutz 

Ausreichende Belüftung und geeignete Atemschutzmaske werden empfohlen, abhängig von den zu 
erwartenden Expositionsbelastungen –  (vgl. Expositionsszenarien im Anhang). 

8.2.2.4 Thermische Gefahren 

Bei sachgerechter Handhabung bestehen keine thermischen Gefahren. 

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Abluft aus der Lüftungsanlage sollte vor Austritt in die Atmosphäre gefiltert werden.  
Nicht in die Umwelt abgeben. 
Verschüttetes Produkt aufnehmen. Unkontrollierte Freisetzung in Wasserläufe muss der zuständigen 
Behörde gemeldet werden.  
Detaillierte Erläuterungen zu den Risikomanagementmaßnahmen enthalten die jeweils relevanten 
Expositionsszenarien im Anhang. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen graubraunes Pulver 

Geruch geruchlos 

Geruchsschwelle entfällt 

pH-Wert 12,3 (gesättigte Lösung bei 20 °C) 

Schmelzpunkt > 450 °C (Studienergebnisse, EU A.1 Methode) 

Siedepunkt entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C) 

Flammpunkt entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C) 

Verdampfungsgeschwindigkeit entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C) 

Entzündbarkeit nicht entzündbar (Studienergebnisse EU A.10 Methode) 

Explosionsgrenzen nicht explosiv (ohne jegliche chemische Strukturen, die allge-
mein mit Explosionseigenschaften assoziiert werden) 

Dampfdruck entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C) 

Dampfdichte entfällt 

Relative Dichte 2,70 (Studienergebnisse, EU A.3 Methode) 

Wasserlöslichkeit geringe Löslichkeit (Studienergebnisse, EU A.6 Methode) 

Verteilungskoeffizient entfällt (anorganische Substanz) 

Selbstentzündungstemperatur keine relative Selbstentzündungstemperatur unter 400 °C 
(Studienergebnisse, EU A.16 Methode) 

Zersetzungstemperatur entfällt 

Viskosität entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C) 

Oxidationseigenschaften keine Oxidationseigenschaften (basierend auf der 
chemischen Struktur enthält die Substanz keinen Überschuss 
an Sauerstoff oder andere Strukturgruppen, die die Tendenz 
zeigen, mit brennbarem Material exotherm zu reagieren) 

  
 
9.2 Sonstige Angaben 

Nicht verfügbar. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

In wässrigen Medien dissoziiert Calciumdihydroxid (unterhalb der Grenze für Wasserlöslichkeit) in 
Calcium-Kationen und Hydroxyl-Anionen. 
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10.2 Chemische Stabilität 

Unter normalen Handhabungs- und Lagerbedingungen (trocken) ist die Substanz stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Natürlicher hydraulischer Kalk reagiert exotherm mit Säuren. Bei Erhitzung über 580 °C zersetzt sich 
Calciumdihydroxid in Calciumoxid (CaO) und Wasser (H2O): Ca(OH)2 → CaO + H2O. Calciumoxid 
reagiert mit Wasser und erzeugt Hitze (Risiko für entzündbares Material). 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit minimieren, um Zerfall zu vermeiden. 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Natürlicher hydraulischer Kalk reagiert exotherm mit Säure unter Bildung von Salzen. 
Natürlicher hydraulischer Kalk reagiert bei Feuchtigkeit mit Aluminium und Messing unter Bildung von 
Wasserstoff: Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O → Ca(Al(OH)4)2 + 3 H2. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine. 
Hinweis: Calciumdihydroxid reagiert mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat, das ein Naturprodukt ist. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

a. Akute Toxizität 

Oral LD50 > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 425, Testsubstanz Ca(OH)2, Ratte); diese 
Ergebnisse gelten auch für natürlichen hydraulischen Kalk 

Dermal keine Daten verfügbar 
Inhalation keine Daten verfügbar 

b. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Calciumdihydroxid reizt die Haut (OECD 404, in vivo, Kaninchen). Dies gilt auch für natürlichen hyd-
raulischen Kalk. 
Basierend auf Versuchsergebnissen mit ähnlichen Stoffen, die auf natürlichen hydraulischen Kalk 
übertragen werden können, ist natürlicher hydraulischer Kalk als hautreizend eingestuft (R38, reizt die 
Haut; Hautreizung 2, H315). 

c. Schwere Augenschädigung/-reizung 

Calciumdihydroxid kann zu ernsten Augenschäden führen (Studien, in vivo, Kaninchen). Dies gilt auch 
für natürlichen hydraulischen Kalk. 
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Basierend auf Versuchsergebnissen mit ähnlichen Stoffen, die auf natürlichen hydraulischen Kalk 
übertragen werden können, ist der Stoff als stark reizend für das Auge eingestuft (R41, Gefahr ernster 
Augenschäden; Augenschäden 1, H318). 

d. Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Keine Daten verfügbar. Natürlicher hydraulischer Kalk ist aufgrund der Wirkungsweise (pH-
Veränderung) und der Bedeutung von Calcium bei der menschlichen Ernährung nicht als 
sensibilisierend eingestuft. 

e. Keimzell-Mutagenität 

Bacterial reverse mutation assay (Ca(OH)2 und CaO, Ames test, OECD 471): negativ.  
Mammalian chromosome aberration test (Ca(OH)2): negativ  
Diese Ergebnisse können auf natürlichen hydraulischen Kalk übertragen werden. Es besteht kein 
mutagenes Risiko aufgrund des pH-Effekts von natürlichem hydraulischen Kalk (epidemiologische 
Humandaten vorhanden). Genotoxisches, inkl. keimzellmutagenes Potenzial ist nicht bekannt. 

f. Karzinogenität 

Weder Calcium (verabreicht als Calciumlactat) noch Magnesium (verabreicht als Magnesiumchlorid) 
sind karzinogen (Ergebnis Experiment, Ratte). 
Es besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund des pH-Effekts von Calciummagnesiumoxid 
(epidemiologische Humandaten vorhanden). 

g. Reproduktionstoxizität 

Calcium (verabreicht als Calciumcarbonat) ist nicht reproduktionstoxisch (Ergebnis Experiment, 
Maus). 
Aufgrund des pH-Effekts besteht kein Anhaltspunkt für ein Reproduktionsrisiko (epidemiologische 
Humandaten vorhanden, vgl. auch Scientific Committee on Food (Abschnitt 16.6)). 

h. Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Aus Humandaten zu CaO und Ca(OH)2 kann abgeleitet werden, dass natürlicher hydraulischer Kalk 
die Atemwege reizt (STOT SE 3 (H335 – Kann die Atemwege reizen); SCOEL-Empfehlung 
(Anonymous, 2008)). 
 

i. Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Die Toxizität von Calcium über den oralen Weg wurde berücksichtigt durch tolerable upper intake level 
(UL) für Erwachsene, die vom Scientific Center on Food (SCF) bestimmt worden sind und die 
UL=2.500 mg/Tag, entsprechend 36 mg/kg Körpergewicht/Tag (70-kg-Person) für Calcium betragen. 
 

Toxizität von natürlichem hydraulischen Kalk über den dermalen Weg wird als nicht relevant 
angesehen, da eine signifikante Aufnahme über die Haut nicht zu erwarten ist und die lokale 
Hautreizung als primärer lokaler Effekt festgestellt worden ist. 
 

Toxizität von natürlichem hydraulischen Kalk über Inhalation (Reizwirkung auf Schleimhäute als 
lokaler Effekt) wurde berücksichtigt durch 8 Stunden TWA, der vom Scientific Committee on 
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Occupational Exposure Limits (SCOEL) mit 1 mg/m³ A-Staub angegeben worden ist (vgl. Abschnitt 
8.1).  
 
Eine Einstufung von natürlichem hydraulischen Kalk als toxisch aufgrund langfristiger Exposition ist 
damit nicht erforderlich. 

j. Aspirationsgefahr 

Es ist nicht bekannt, dass beim Umgang mit natürlichem hydraulischen Kalk eine Aspirationsgefahr 
besteht. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

12.1.1  Akute/langfristige Toxizität bei Fischen 

LC50 (96h) für Süßwasserfische: 50.6 mg/l (Calciumdihydroxid) 
LC50 (96h) für Meeresfische: 457 mg/l (Calciumdihydroxid) 

12.1.2  Akute/langfristige Toxizität bei wirbellosen Wasserorganismen 

EC50 (48h) bei wirbellosen Süßwasserorganismen: 49.1 mg/l (Calciumdihydroxid) 
LC50 (96h) bei wirbellosen Meerwasserorganismen: 158 mg/l (Calciumdihydroxid) 

12.1.3  Akute/langfristige Toxizität bei Wasserpflanzen 

EC50 (72h) für Süßwasseralgen: 184.57 mg/l (Calciumdihydroxid) 
NOEC (72h) für Süßwasseralgen: 48 mg/l (Calciumdihydroxid) 

12.1.4  Toxizität bei Mikroorganismen, z.B. Bakterien 

Bei hoher Konzentration bewirkt Calciumdihydroxid einen Anstieg der Temperatur und des pH-Wertes. 
Dies wird zur Hygienisierung von Klärschlamm genutzt.  

12.1.5  Chronische Toxizität bei Wasserorganismen 

NOEC (14d) bei wirbellosen Meerwasserorganismen: 32 mg/l (Calciumdihydroxid) 

12.1.6  Toxizität bei Bodenorganismen 

EC10/LC10 oder NOEC für Bodenmakroorganismen: 2000 mg/kg Boden Trockengewicht (Calcium-
dihydroxid) 
EC10/LC10 oder NOEC für Bodenmikroorganismen: 12000 mg/kg Boden Trockengewicht (Calcium-
dihydroxid) 

12.1.7  Toxizität bei Pflanzen 

NOEC (21d) für Pflanzen: 1080 mg/kg (Calciumdihydroxid) 
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12.1.8  Allgemeine Wirkung 

Akuter pH-Effekt. Obwohl natürlicher hydraulischer Kalk zur Neutralisation von übersäuertem Wasser 
eingesetzt werden kann, ist bei Überschreitung von 1 g/l die Schädigung von Wasserorganismen 
möglich. Ein pH-Wert von > 12 wird aufgrund von Verdünnung und Carbonatisierung rasch abneh-
men. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Nicht zutreffend für anorganische Substanzen. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Nicht zutreffend für anorganische Substanzen. 

12.4 Mobilität im Boden 

Natürlicher hydraulischer Kalk reagiert mit Wasser und/oder Kohlendioxid unter Bildung von Calcium-
dihydroxid und/oder Calciumcarbonat. Aufgrund geringer Löslichkeit besteht nur eine geringe Mobilität 
in den meisten Böden. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht zutreffend für anorganische Substanzen. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Nicht bekannt 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1  Verfahren zur Abfallbehandlung 

Die Entsorgung von natürlichem hydraulischem Kalk sowie von Behältern/Verpackungen hat in Über-
einstimmung mit nationalen und regionalen Bestimmungen zu erfolgen.  
Gebrauchte Behälter dürfen nur für natürlichen hydraulischen Kalk benutzt werden. Nach Gebrauch 
muss die Verpackung völlig entleert werden.  

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Natürlicher hydraulischer Kalk ist nicht als Gefahrgut klassifiziert (ADR (Straße), RID (Bahn), ADN 
(Binnenschifffahrt), IMDG (Seeschifffahrt) und ICAO/IATA (Luftverkehr)). 

14.1 UN-Nummer 

Nicht zutreffend. 
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14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend. 

14.3 Transportgefahrenklassen 

Nicht zutreffend. 

14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht zutreffend. 

14.5 Umweltgefahren 

Keine 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Während des Transports sind dichte Silobehälter für Pulver bzw. abgedeckte Ladeflächen für Stück-
kalk zu verwenden, um Staubentwicklung zu vermeiden. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

Nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 

Zulassung gem. REACH: Keine 
Verwendungsbeschränkungen 
gem. REACH:   Keine 
EU-Vorschriften: Natürlicher hydraulischer Kalk ist kein Stoff gemäß Richtlinie 

96/82/EG („SEVESO“), kein die Ozonschicht schädigender Stoff und 
kein schwer abbaubarer organischer Schadstoff. 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend) 
    Selbsteinstufung gemäß VwVwS (gültig in Deutschland) 
Lagerklasse:   LGK 13 nach TRGS 510 (nicht brennbare Feststoffe, gültig in  
    Deutschland) 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung für diese Substanz wurde im Rahmen der REACH-Registrierung 
durch den Hersteller vorgenommen. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Sämtliche Angaben basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand. Eine Garantie für spezifische Pro-
duktmerkmale ist mit diesem Sicherheitsdatenblatt nicht verbunden. 

16.1 Gefahrenhinweise: 

H315:  Verursacht Hautreizungen. 
H318:  Verursacht schwere Augenschäden. 
H335:  Kann die Atemwege reizen. 

16.2 Sicherheitshinweise: 

P102:    Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280:    Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338:  BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. 

P302+P352:   BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. 
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P304+P340:  BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, 

die das Atmen erleichtert. 
P501:    Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften 
   als Baustellenabfall. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den 
   Ausguss oder das WC leeren. 

16.3 Abkürzungen: 

EC50: mittlere effektive Konzentration 
LC50: mittlere letale Konzentration 
LD50: mittlere letale Dosis 
NOEC: höchste Konzentration ohne Wirkung (No Observed Effect Concentration) 
OEL: Arbeitsplatzgrenzwert 
DNEL: Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt (Derived No-Effect Level) 
PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch 

PNEC: vorhergesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt (Predicted No-Effect Concen-tra-
tion) 

STEL: Grenzwert für kurzzeitige Exposition 
TWA: Häufigst vorkommender Zeitwert 
vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar 

16.4 Literatur: 

Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on 
Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document] 
Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008 
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16.7 Revision 

Die folgenden Abschnitte sind überarbeitet worden: 
1.2 Verwendung des Stoffes 
1.3 E-Mailadresse der für das Sicherheitsdatenblatt zuständigen Person 
3.1. Stoffe 
8.1 Zu überwachende Parameter 
9.1 Aussehen 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
 den Stoff oder das Gemisch 
 
 

Hinweis: 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand des Aus-
stellers im Hinblick auf die Sicherheitserfordernisse von natürlichem hydraulischem Kalk. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben keine Beschreibung der Beschaffenheit des Produkts 
beinhalten und keine Zusicherung von Eigenschaften darstellen.    

 

ANHANG: Expositionsszenarien zum Sicherheitsdatenblatt NHL  (101 Seiten) 

Ende des Sicherheitsdatenblattes 
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NHL 3,5 
Sicherheitsdatenblatt  

gemäß Anhang II der REACH Verordnung Nr. 1907/2006 und Verordnung (EU) 

453/2010 

Neu erstellt am: 2.10. 2014                                                                                   

 

 

1. Bezeichnung des Stoffes und des Unternehmens 
1.1. Bezeichnung des Stoffes: 

 

Handelsname:  

CAS:  

EINECS:  

REACH Registrierungs-

Nummer: 

Naturhydraulischer Kalk 
 

NHL 3,5 

85117-09-5 
285-561-1 

01-2119475523-36-0014 

1.2. Verwendung des Stoffes: Bindemittel für Putze und Mörtel  

1.3. Bezeichnung des 

Unternehmens: 

w&p Baustoffe GmbH 

Baumitstr. 1 

9020  Klagenfurt 

 

Tel. + 43/463/320466-0 

e-mail       office@wup.baumit.com 

 

Auskunft gebender Bereich: Labor Produktentwicklung/ 

Qualitätssicherung                          + 43/3127 201-0 

 

Bürozeiten: Mo. bis Do. 7
00

 bis 15
45

 und Fr. 7
00

 bis 13
00

 

 

1.4. Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+ 43/1/406 43 43 

 

 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 Zusammensetzung: 

3.1. NHL 

3.2. Gefährliche Inhaltsstoffe: 

 Bezeichnung EINECS Nr.: Einstufung Symbol R-Sätze 

 

Natürlicher hydraulischer Kalk, 

NHL 
285-561-1 Reizend (xi) 

 
R37/38, 

R41 

 

 

H315,  

H 318 

H335 

 Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist Punkt 16 zu entnehmen 

2. Mögliche Gefahren 
2.1. Das  Gemisch ist im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG  und  CLP – 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefährlich eingestuft 

2.2. Einstufung: Reizend, ätzend 

2.3. R-Sätze: 

 

 

 

H-Sätze: 

R 37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut 

R 41:       Gefahr ernster Augenschäden 

 

H 315: Verursacht Hautreizungen 

H 318: Verursacht schwere Augenschäden 

H 335:  Kann die Atemwege reizen 
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4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Allgemeine Hinweise: Rasch helfen 

4.2. Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren. 

4.3. Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. 

Verschmutzte Kleidung entfernen. 

Bei Beschwerden Arzt konsultieren. 

4.4. Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder 

Salzlösung für Augen, Augendusche) spülen (ca. 10 Minuten). 

Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanische Beanspruchung 

zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. 

Immer Augenarzt konsultieren. 

4.5. Verschlucken: Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen 

Schlucken trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. 

Sofort Arzt konsultieren. 

4.6. Hinweise für den Arzt: Keine Langzeitwirkung bekannt. 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Geeignete Löschmittel: Zubereitung ist weder im Lieferzustand noch im angemischten 

Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den 

Umgebungsbrand abzustimmen. 

5.2. Aus Sicherheitsgründen 

ungeeignete Löschmittel: 

Entfällt 

5.3. Zersetzungsprodukte: Keine 

5.4. Besondere Löschhinweise: Stoff brennt nicht. 

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene 

Vorsichtsmaßnahmen: 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Individuelle 

Schutzmaßnahmen (siehe Punkt 8). Bei Gebäuden ist eine 

Absaugung empfehlenswert, um die Staubkonzentration möglichst 

gering zu halten. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen: Zubereitung trocken halten. Zubereitung abdecken um 

Staubentwicklung zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, 

Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert 

Anhebung). 

6.3. Verfahren zur Reinigung: Mechanisch trocken aufnehmen (z.B. Saugen), angerührte 

Zubereitung erhärten lassen und vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß 

Punkt 13). 

 

7. Handhabung und Lagerung 
7.1. Handhabung: Staubentwicklung und Kontakt mit Wasser vermeiden. Kontakt mit 

den Augen, der Haut und Staub durch persönliche Schutzausrüstung 

gemäß Punkt 8 vermeiden. 

7.2. Lagerung: Trocken lagern. Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden. Im 

Originalgebinde aufbewahren. Herstellerhinweise zur Lagerung 

beachten. 
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8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung 
8.1. Expositionsgrenzwerte: 

GKV 2006 (i.d.g.F. BGBL.II Nr. 

242/2006, Stoffliste Anhang I) 

 Tagesmittelwert: 5 mg/m
3
 einatembare Fraktion  

(NHL (Staub)) 

8.2. Zus. Hinweise zur 

Gestaltung techn. Anlagen: 

Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entsprechende 

Be- oder Entlüftungssysteme vorsehen oder geschlossene 

Handhabungssysteme verwenden. 

Allgemeine Schutz- und 

Hygienemaßnahmen: 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Trockene 

Kleidung tragen. Beschmutzte Kleidung wechseln. Bei der Arbeit 

nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und vor den Pausen 

Hände gründlich waschen. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz 

vorsehen. Nach starker Exposition duschen. 

Atemschutz: Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim Anmachen 

möglich) partikelfilternde Staubmasken (z.B. EN 149 FFP1) tragen. 

Handschutz: Nitril-getränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Kennzeichen tragen. 

Augenschutz: Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschließende 

Schutzbrille tragen. (Augenduschen bereitstellen). 

Hautschutz: Hautschutzcreme 

Körperschutz: Geschlossene langärmelige Arbeitskleidung und dichtes Schuhwerk 

tragen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

 Abluftsysteme mit Filter ausstatten. 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Allgemeine Informationen: 

 Erscheinungsbild: pulverförmig 

Farbe:   hellbraun 

 Geruch: Geruchlos 

9.2. Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit 

 pH-Wert pH 11,5 – 13,5 in angemischter Form bei bestimmungsgemäßer 

Verwendung 

Bemerkung: Keine. 

9.3. Allgemeine Daten: 

 Schmelzpunkt: Nicht anwendbar 

 Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar 

 Flammpunkt: Nicht anwendbar, Feststoff nicht entzündlich 

 Explosionsgefahr: Keine 

 Brandfördernde 

Eigenschaften: 

Keine  

 Entzündlichkeit: Nicht brennbar 

 Zündtemperatur: Nicht anwendbar 

 Dichte: Nicht anwendbar 

 Löslichkeit in Wasser: Gering 

 Schüttdichte: 600 – 800 kg/m³ bei 20°C 

 

10. Stabilität und Reaktivität 
10.1. Zu vermeidbare 

Bedingungen: 

Feuchtigkeit: Der Stoff erhärtet mit Feuchtigkeit. 

Reagiert mit Wasser alkalisch. 

10.2. Zu vermeidende Stoffe: Keine bekannt 

10.3. Gefährliche 

Zersetzungsprodukte: 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  

Alle Angaben setzen die Bestimmungsgemäße Verwendung voraus. 
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11. Toxikologische Angaben 
 Bemerkung: Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Der Stoff  ist nach der 

konventionellen Methode (Berechnungsverfahren EU-Richtlinie 

1999/45/EG) und entsprechend der toxischen Gefahren eingestuft. 

Reizwirkung: Haut- und Schleimhautreizende Wirkung. 

Akute Toxizität: 

Inhalativ: Verursacht Beschwerden der oberen Atmungsorgane.  

Oral: Nicht toxisch. Große Mengen können Reizungen des Magen- Darm-

Trakts verursachen 

Dermal: Reizung der intakten Haut in Kombination mit Feuchtigkeit. Starke 

Reizung bei geschädigter oder verletzter Haut. 

Augenkontakt: Reizende Wirkung bei Augenkontakt. Mögliche mechanische 

Beanspruchung durch Staub. 

Sonstige Angaben Mehrmalige und anhaltende Exposition kann zu einer 

Sensibilisierung bzw. starken Beeinträchtigung führen. 

 

12. Umweltspezifische Angaben 
 Ökotoxizität: pH-Wert Anhebung bei Freisetzung größerer Mengen in Verbindung 

mit Wasser. Der pH-Wert sinkt rasch durch Verdünnung. 

(anorganisch mineralischer Baustoff) 

 

Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 

 

13. Hinweise zur Entsorgung 
 Entsorgung: Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen 

Vorschriften. Nicht verbrauchte Restmengen Zement unter 

Vermeidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und nach 

Erhärtung wie Betonabbruch behandeln. 

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder 

das WC leeren. 

 EAK (EWC) 101314 101314   Betonabfälle und Betonschlämme 

 

14. Angaben zum Transport 
 Klassifizierung Das Produkt wird nach den geltenden Gefahrengutvorschriften nicht 

eingestuft. 

 ADR (Straße) Keine Kennzeichnung notwendig 

 RID (Bahn) Keine Kennzeichnung notwendig 

 IMDG / GGVSea 

(Seetransport) 

Keine Kennzeichnung notwendig 

 IATA-DGR / ICTAO-TI 

(Luftfracht) 

Keine Kennzeichnung notwendig 

 Spezielle Schutzmaßnahmen: 

  Trocken lagern. Staubentwicklung ist beim Transport zu vermeiden. 

Verwendung von SILO-LKW für Schüttgut. (siehe Punkt 8.2.) 
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15. Angaben zu Rechtsvorschriften 
 Kennzeichnung gemäß RL 1999/45/EG  und CLP – Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der 

geltenden Fassung: 

 Gefahrensymbol und 

Gefahrenbezeichnung:  
Reizend 

 
Ätzend 

 
Reizend 

 Chem. Bezeichnung des 

Gefahrenauslösers: 

Natürlicher hydraulischer Kalk, NHL 

 

 R-Sätze/H-Sätze: R 37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut 

R41:              Gefahr ernster Augenschäden 

 

H 315:           Verursacht Hautreizungen 

H 318:           Verursacht schwere Augenschäden 

H 335:           Kann die Atemwege reizen 

 S-Sätze/P-Sätze: S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

S22: Staub nicht einatmen 

S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 

Wasser abspülen und Arzt konsultieren 

S28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser 

abwaschen  

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, 

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtschutz 

tragen 

S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 

Verpackung oder Etikett vorzeigen 

 

P102:  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P261+P304+P340: Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. BEI 

EINTAMEN: An die frische Luft bringen und in einer 

Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert 

P280:            Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. 

P305+P351+P310:BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENRUM oder Arzt anrufen. 

P302+P352:  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser 

abwaschen. 

P501:  Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit 

nationalen Vorschriften entsorgt werden. 

 Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetztes und die zugehörigen 

Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung. 

 

16. Sonstige Angaben 
 Auflistung relevanter R-Sätze/H-Sätze: (Punkte 2 und 3) Die folgenden R-Sätze/H-Sätze stellen nicht 

die Einstufung des Gemisches dar: R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut; R41: Gefahr 

ernster Augenschäden,  H 315: Verursacht Hautreizungen; H 318: Verursacht schwere 

Augenschäden; H 335:Kann die Atemwege reizen 

Erstellt durch: Labor 
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